
Stadt Püttlingen – Sammlung Ortsrecht  1.10.20.60  
 

Stellplatz-Ablöse-Satzung 1

 
 
 

Satzung 
 

der Stadt Püttlingen über die Festlegung der Höhe des 
Geldbetrages gemäß § 42 Abs. 6 LBO (Stellplatzablösebeträge) 

 
(Stellplatz-Ablöse-Satzung) 

 
 
 
 
 
Erlass / Änderung vom... In Kraft seit... 
 
Erlass (Neufassung)  am 04. April 2001 

 
27. April 2001 

 
1. Änderung vom 28. Nov. 2001 

 
01. Januar 2002 
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Gemäß § 42 Abs. 6 in Verbindung mit § 83 Abs. 1, Ziffer 6 der Bauordnung für das 
Saarland - LBO - vom 10.11.1988 (Amtsbl. S. 1373), in Verbindung mit § 12 des 
Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. Juni 1994 (Amtsbl. S. 1077), wird mit Zustimmung des Stadtrates der Stadt 
Püttlingen folgende Örtliche Bauvorschrift als SATZUNG erlassen: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für das Gebiet der Stadt Püttlingen mit allen Stadtteilen. 
 
 

§ 2 
Gebietszonen 

 
Zur Berechnung der Stellplatzablösebeträge wird das Stadtgebiet in zwei Gebiets-
zonen eingeteilt. 
 
Die Gebietszone 1 umfaßt die Kernbereiche. Die Gebietsabgrenzung dieser Be-
reiche ergibt sich aus der dem Satzungstext als Bestandteil beigegebenen Karten. 
 
Alle übrigen Bereiche des Gemeindegebietes beinhalten die Gebietszone 2.  
 
 

§ 3 
Höhe des Geldbetrages 

 
(1)  Der Geldbetrag, den die zur Herstellung von Stellplätzen oder Garagen Ver-

pflichteten in den Fällen des § 42 Abs. 6 LBO an die Stadt Püttlingen zu zahlen 
haben, wird 
 
a) wenn die bauliche Anlage in der Gebietszone 1  
 errichtet wird, auf   
    3.579,00 EUR 
 
b) wenn die bauliche Anlage in der Gebietszone 2  
 errichtet wird, auf   
    2.556,00 EUR 
 
je Stellplatz festgesetzt. 
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(2)  Der Geldbetrag entspricht 80 v. H. der durchschnittlichen Herstellungskosten von 

Parkeinrichtungen in der jeweiligen Gebietszone der Stadt Püttlingen einschließ-
lich der Kosten des Grunderwerbs. 

 
 

§ 4 
Verwendung des Geldbetrages 

 
(1)  Die Stadt Püttlingen verwendet den Geldbetrag zur Herstellung zusätzlicher 

Parkeinrichtungen in zumutbarer Entfernung von den Baugrundstücken (§ 42 
Abs. 6 LBO). 

 
(2)  Die Parkeinrichtungen werden der öffentlichen Benutzung zur Verfügung gestellt. 
 
 

§ 5 
In-Kraft-Treten 

 
Die örtliche Bauvorschrift tritt einen Tag nach der Veröffentlichung im "Öffentlicher 
Anzeiger" der Stadt Püttlingen in Kraft. Gleichzeitig tritt die Örtliche Bauvorschrift 
(Satzung) vom 01.06.1995 außer Kraft. 
 
Püttlingen, den 04.04.2001 
 
Der Bürgermeister 
Müller 
 


